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Thüringer Landesmuseum soll in zehn Jahren eröffnet werden

Im Jahr 2029 soll die alte Defensionskaserne auf dem 
Erfurter Petersberg als Thüringer Landesmuseum ihre 
Tore öffnen. Auf 4.000 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche sollen „an einem authentischen Ort 400.000 
Jahre Landesgeschichte“ erzählt werden. Das sagte Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow bei einer Präsentation 
im historischen Gebäude. Voraussetzung, so Ramelow, 
sei allerding ein Beschluss des künftigen Landtages, der 
erst am 27. Oktober gewählt wird. Da ein „ziemlich gro-
ßer Geldbetrag“ gebraucht werde, müsse im nächsten 
Jahr über einen Grundsatzbeschluss abgestimmt wer-
den. Wie viele Millionen Euro genau für den Um- und 
Ausbau benötigt werden, konnte der Ministerpräsident 
noch nicht beziffern. Zurzeit gebe es keine Machbar-
keits- oder Wirtschaftlichkeitsstudie.

Auch bei der Frage, woher die Exponate für das neue 
Museum kommen sollen, hielt sich Ramelow noch be-
deckt. Landesarchäologe Sven Ostritz geht davon aus, 
dass zumindest der Grundstock aus Weimar stammen 
wird. Die dortige Sammlung des archäologischen Lan-
desamtes und des Museum für Ur- und Frühgeschichte 
umfasst laut Ostritz rund fünf Millionen Exponate. Im 
neuen Landesmuseum auf dem Petersberg könnten 
beispielsweise Waffen und Schmuckstücke aus der 
Jungsteinzeit bis zur Spätantike gezeigt werden, die in 

Thüringen gefunden worden sind. Ministerpräsident 
Ramelow sagte, dass es sich dennoch nicht um eine ar-
chäologische Ausstellung handeln solle. Er nannte die 
Thüringer Residenzen und den Fröbelkindergarten bei-
spielhaft für weitere historische Ereignisse. „Wir wollen 
die Geschichte so erzählen, dass die Besucher neugierig 
auf das Land werden.“ Dazu soll auch mit anderen Thü-
ringer Kulturinstitutionen kooperiert werden.

Erste Ideen, was das Landesmuseum ausmachen könn-
te, hat im Auftrag des Landes eine Münchner Beratungs-
gesellschaft erarbeitet. Laut Präsentation soll das Lan-
desmuseum ein Bildungs- und Begegnungsort werden, 
der „kein archäologisches Studierkabinett, sondern 
niederschwellig zugänglich, partizipativ, perspektiven-
reich, hoch modern, digital durchdacht und unterhalt-
sam“ ist. Das Museum solle auch für Zielgruppen inte-
ressant sein, die bisher nicht ins Museum gehen. Als 
Beispiel werden Schaugrabungen, Escape Rooms, 
Großevents und Outdoor-Spielplatz angeführt. Erfurts 
Baudezernent Alexander Hilge sprach von einem „ganz 
neuen Zentrum in der Museumslandschaft“, das den 
„touristischen Hotspot Erfurt“ bereichern werde. Wenn 
es so kommen sollte, wie Ministerpräsident Ramelow 
prognostiziert, werden 100.000 Besucher im Jahr das 
Landesmuseum besuchen.  

Land stellt Ideen für Defensionskaserne vor

Willkommen, Schnatterinchen und Moppi!

Seit kurzem können die beiden jüngsten Erfurter Kika-
Figuren besucht werden: Schnatterinchen und Moppi 
stehen auf der Freifläche hinter der Krämerbrücke, am 
Biergarten des Gasthauses Augustiner. Möglich wurde 
das durch die große Spendenbereitschaft der Erfurter 
Bürgerinnen und Bürger sowie Lottomittel des Frei-
staats Thüringen. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spenderinnen und Spender! Das neue Figurenensemble 
schuf der Erfurter Metallgestalter Thomas Lindner ge-
meinsam mit der Erfurter Bildhauerin Melanie Fieger. 
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Informationen zur Stadtratssitzung
1. Drucksachen

Die Tagesordnungen und Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen 

des Stadtrates und der Ausschüsse können in den Bürgerservicebüros 

und im Internet unter buergerinfo.erfurt.de eingesehen werden. Im 

Internet stehen die Daten ausschließlich für den Zeitraum ab 

16.04.2012 zur Verfügung.  Die Bekanntmachung der Tagesordnungen 

der öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse erfolgt im Bürgeramt, 

Bürgermeister-Wagner-Straße 1. 

2. Platzkarten

Besucher, die an der öffentlichen Sitzung des Stadtrates teilnehmen 

möchten, können im Vorfeld der Sitzung Platzkarten beim Sitzungs-

dienst im Rathaus, Zimmer 221, Telefon 655-2002 während der 

Dienstzeit erhalten, da die Besucherplätze begrenzt sind.

3. Übertragung

Die Sitzung des Stadtrates wird im Internet als Live-Stream durch 

die Funke Mediengruppe übertragen. Sie können die Sitzung auch 

auf der Internetpräsentation der Stadt Erfurt verfolgen und 

abrufen unter     www.erfurt.de/stadtrat

Außergerichtliche Schlichtung 
und Sühneverfahren
Information über die Schiedsstellen der Landeshauptstadt

Erfurt, Rechtsamt, Barfüßerstraße 17b, Zimmer 225, 

Telefon: 655-1329, Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr

Öffnungszeiten im Bürgeramt 
Bürgermeister-Wagner-Straße 1

Einwohner- und Meldeangelegenheiten, Kfz-Zulassung 
Mo, Mi, Fr  09:00 bis 12:30 Uhr 
Di und Do  durchgehend 09:00 bis 17:00 Uhr 
Di und Do  nach 17: 00 Uhr sowie
Sa nur mit Terminvereinbarung unter:  
 www.erfurt.de/buergerservice 

oder QR-Code scannen: 

Wir empfehlen für
Fahrerlaubnisange-
legenheiten dringend
die Terminvereinbarung.

Fahrerlaubnisangelegenheiten, Bußgeldstelle, Fundbüro, 
Gewerbe/Sondernutzungen, Ordnungsangelegenheiten, 
Versammlungen/Veranstaltungen, Waffen, Jagd und 
Fischerei, Urkundenstelle*

Mo, Di, Do, Fr 09:00 bis 12:30 Uhr 
Di  14:00 bis 18:00 Uhr 
Do 14:00 bis 16:00 Uhr 
* montags geschlossen

Ausländerbehörde  nur mit Terminvereinbarung unter: 
 www.erfurt.de/buergerservice 

oder QR-Code scannen: 

Bürgerservice Bau/Bauinformationsbüro/Kartenstelle 
Warsbergstraße 1 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag  von 09:00 bis 12:00 Uhr
und Dienstag  von 13:00  bis 18:00 Uhr
sowie Donnerstag  von 13:00  bis 16:00 Uhr  

Antragsannahme: Tel. 655-6021/6022, Antragsausgabe: Tel. 655-6024 
E-Mail:                       buergerservice-bau@erfurt.de
Bauinformationsbüro, Tel. 655-3914, E-Mail: bauinfo@erfurt.de
Kartenstelle,          Tel. 655-3490,  
E-Mail:                       kartenstelle.geoinformation@erfurt.de

Impressum

Herausgeber: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Büro Oberbürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Redaktion: Heike Dobenecker (verantw.), Sabine Mönch,  
Wenke Ehrt, Daniel Baumbach, Anna Peeters
Hausanschrift: Fischmarkt 1, 99084 Erfurt
Telefon: 0361 655-2120/25, Telefax: 0361 655-2129
Druck: Druckzentrum Erfurt, gedruckt auf Recyclingpapier
Erscheinungsweise: in der Regel 14-täglich

Der Abonnementpreis beträgt 35,00 EUR jährlich inkl. Versandkosten. 
Der Preis des Einzelexemplares beträgt 1,50 EUR inkl. Versandkosten.
Bestellungen für das Abonnement oder für Einzelexemplare sind an 
die links genannte Anschrift des Herausgebers zu senden.
Darüber hinaus erfolgt die Verteilung an die erreichbaren Erfurter 
Haushalte kostenlos. Diese ist freiwillig und kann jederzeit ohne 
Angabe von Gründen ganz oder teilweise unterbleiben. Auf die kos-
tenlose Verteilung besteht damit kein Rechtsanspruch. 

  www.erfurt.de

Zwischenruf (aus dem Rathaus)

Ganz schön alkoholhaltig!
Juchu, das Land steht weiterhin zum Landesmuseum auf dem Petersberg!!! 
Happy sind wir bei der Stadt, wird doch so eine Perspek-
tive für die alte Defensionskaserne greifbarer. Der Eine 
oder die Andere hatte ja schon Zweifel, ob es überhaupt 
noch was wird. Zwei Jahre ist die gemeinsame Absichts-
erklärung von Ministerpräsident Ramelow und Ober-
bürgermeister Bausewein schon wieder her.   

Allerdings, es gibt Wermutstropfen! Und nicht nur  
einen.
Wermutstropfen Nummer eins: der avisierte Eröff-
nungstermin 2029. Das ist erst in zehn Jahren! Gehofft 
hatten wir auf 2025 – wohlwissend, dass politische Ent-
scheidung, internationaler Architekturwettbewerb, 
Planungs- und Bauphase sowie Museumskonzept Jahre 
brauchen. Da es mit dem Landesmuseum schon nicht 
bis zur Buga 2021 geklappt hat, war 2025 zumindest ei-
nigermaßen in zeitlicher Nähe.  

Wermutstropfen Nummer zwei: Das Vorhaben ist noch 
gar nicht durchfinanziert. Schlimmer noch, es ist noch 

nicht einmal politisch entschieden. Erst der nächste 
Landtag soll im kommenden Jahr eine Grundsatzent-
scheidung über die Finanzierung für das Landesmuseum 
treffen. Bei einer dreistelligen Millionensumme kann 
das ein oder andere MdL schon ins Grübeln kommen,  
ob das die „eh schon privilegierte Landeshauptstadt“ 
überhaupt wert ist.   

Wermutstropfen Nummer drei: das Verhältnis zu  
Weimar. Denn klar scheint zu sein, zahlreiche archäolo-
gische Exponate müssen aus der dortigen Sammlung 
kommen. Wie soll das gehen ohne Konkurrenz und 
Streit? Die Weimarer wollen ihr Museum für Ur- und 
Frühgeschichte ja unbedingt erhalten. Ministerpräsi-
dent Ramelow bleibt da im Ungefähren.       

Unsere Freude ist also getrübt. Wir sind bedenkentrun-
ken, weil vieles noch völlig unklar ist. 

Daniel Baumbach, Rathaussprecher         

Amazon-Verteilzentrum in Erfurt eröffnet 
Letzte Woche wurde das Verteilzentrum von Amazon 
im Beisein des Thüringer Wirtschaftsministers Wolf-
gang Tiefensee und Erfurts Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein im Erfurter Gewerbegebiet Internationales 
Logistikzentrum (ILZ) eröffnet. Mit der Schlüsselüber-
gabe von der Gieag Immobilien AG an Amazon wurden 
die 23.000 Quadratmeter Logistikfläche in der Joseph-
Meyer-Straße 5 in Erfurt-Stotternheim offiziell in Be-
trieb genommen. Der Internet-Konzern Amazon soll von 
dort aus ab 1. Oktober 2019 vor allem Kunden in Thürin-

gen mit Waren beliefern. Im ersten Schritt hat Amazon 
ca. 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Hinzu kommen 
etwa 400 Arbeitsplätze von Fahrern bei sechs Trans-
portfirmen, mit denen zusammengearbeitet werden 
soll.
Ein spezielles System erlaubt es Amazon, neue Dienste 
wie die Lieferung am selben Tag anzubieten. Dieser 
Service soll laut Bernd Gschaider, Leiter von Amazon 
Logistik, nun auch in Erfurt und in Weimar möglich sein, 
wenn der Kunde bis Mittag bestellt hat.        
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Amtlicher Teil
Kreiswahlleiter für die Landtagswahl 

Landtagswahlkreise 
24 Erfurt I, 25 Erfurt II, 26 Erfurt III, 27 Erfurt IV

Hausanschrift: Landeshauptstadt Erfurt 
Norman Bulenda 
Zimmer 136 
Fischmarkt 1 
99084 Erfurt

Postanschrift: Stadtverwaltung Erfurt 
Kreiswahlleiter 
99111 Erfurt

Internet: www.erfurt.de/wahlen

Telefon: 0361 655-1490

Geschäftsstelle: 0361 655-1497

Telefax: 0361 655-1499

E-Mail: wahlbehoerde@erfurt.de

Wahlhelfereinsatz: 0361 655-1988/1989

E-Mail: wahlhelfer@erfurt.de

Erreichbarkeit und Öffnungszeit des Briefwahlbüros

Das Briefwahlbüro der Landeshauptstadt Erfurt 
für die 

Landtagswahl am 27.10.2019 

ist ab 07.10.2019 folgendermaßen zu erreichen:

Rathaus
1. Etage „Altes Archiv“
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Telefon: 0361 655-1980

Internet: Onlineantrag auf 
Briefwahlunterlagen über
www.erfurt.de/wahlen

Öffnungszeit: Mo 09:00-13:00 Uhr
Di 09:00-18:00 Uhr
Mi 09:00-13:00 Uhr
Do 09:00-18:00 Uhr
Fr 09:00-13:00 Uhr

Abweichend von den obigen Öffnungszeiten ist das 
Briefwahlbüro am Freitag, dem 25. Oktober 2019, 
bis 18:00 Uhr geöffnet. 

Wahllokale in Erfurt
für die am 27.10.2019 stattfindende  
Landtagswahl

Die in der Tabelle aufgeführten und nach Wahlkreis und 
Wahlbezirksnummer geordneten Wahllokale wurden 
für die Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27.10.2019 in 
der Landeshauptstadt Erfurt eingerichtet. Die Auflis-
tung enthält die Angabe, ob das Wahllokal barrierefrei 

bzw. barrierearm ist. Die barrierearmen Wahllokale sind 
über eine mobile Rampe erreichbar.

Wahlberechtigte, welche verhindert sind am Wahltag 
in ihrem Wahlraum zu wählen (z. B. wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung), können mit einem Wahlschein 
auch in einem anderen Wahlraum ihres Wahlkreises 
oder durch Briefwahl wählen. Benötigt wird hierfür ein 
Wahlschein. Voraussetzung für die Erteilung eines 

Wahlscheines ist ein Antrag. Dieser kann mit dem auf 
der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckten 
Formular gestellt und bei der zuständigen Gemeinde-
behörde abgegeben oder im frankierten Briefumschlag 
abgesendet werden. Der Antrag kann aber auch münd-
lich (nicht jedoch telefonisch) im Briefwahlbüro (Rat-
haus, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt) ohne Verwendung des 
auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten Formu-
lars, schriftlich oder elektronisch gestellt werden. In 
diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre(n) 
Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. Für 
die Beantragung eines Wahlscheines (Briefwahlunter-
lagen) kann auch der bereitgestellte Online-Briefwahl-
antrag verwendet werden. www.erfurt.de/wahlen

Weitere Informationen zur Briefwahl und deren Bean-
tragung stehen auf Erfurt.de/wahlen zur Verfügung 
oder können der im Amtsblatt vom 21.09.2019 abge-
druckten „Bekanntmachung über die Auslegung des 
Wählerverzeichnisses und die Erteilung von Wahlschei-
nen für die Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Okto-
ber 2019“ entnommen werden. Bei Fragen können Sie 
sich auch direkt an das Briefwahlbüro wenden.

Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum des Wahlreises, für den der 

Wahlschein ausgestellt ist, an der Wahl teilnehmen.

Wer keinen Wahlschein hat kann nur in dem Wahllokal 

wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Wo sich dieses befindet, kann der Wahlbenachrichti-
gung entnommen werden.

Wahlkreis 24 Erfurt I

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

0611 Deutschordens-Seniorenhaus Erfurt Ja Vilniuser Straße 14,  
99089 Erfurt

0616 Gymnasium 7, Albert Schweitzer Ja Vilniuser Straße 19,  
99089 Erfurt

0617 Gymnasium 7, Albert Schweitzer Ja Vilniuser Straße 19,  
99089 Erfurt

0912 Förderzentrum Erfurt,  
Schule am Zoopark

Ja Stotternheimer Straße 12, 
99087 Erfurt

0922 Gaststätte Saline Nein Sommerweg,
99085 Erfurt

1011 Bürgerhaus Roter Berg Ja Karl-Reimann-Ring 14,  
99087 Erfurt

1015 Bürgerhaus Roter Berg Ja Karl-Reimann-Ring 14,  
99087 Erfurt

1025 Gymnasium 4,  
Heinrich-Hertz-Gymnasium

Nein Alfred-Delp-Ring 41,  
99087 Erfurt

2221 Bürgerhaus Gispersleben Ja Ringstraße 17,  
99091 Erfurt 

2222 Grundschule 20,  
Gisperslebener Schule

Nein Gubener Straße 10 A,  
99091 Erfurt

2223 Grundschule 20,  
Gisperslebener Schule

Nein Gubener Straße 10 A,  
99091 Erfurt

2311 CJD Erfurt  
Christophorusschule

Ja Havannaer Straße 29,  
99091 Erfurt

2316 Stadtteilzentrum Moskauer Platz Ja Moskauer Straße 114,  
99091 Erfurt

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

2323 Stadtteilzentrum Moskauer Platz Ja Moskauer Straße 114,  
99091 Erfurt

2325 Stadtteilzentrum Moskauer Platz Ja Moskauer Straße 114,  
99091 Erfurt

2611 Freiwillige Feuerwehr Mittelhausen Ja Kühnhäuser Straße 1,  
99095 Erfurt

2711 Bürgerhaus Stotternheim Ja Erfurter Landstraße 1,  
99095 Erfurt

2712 Bürgerhaus Stotternheim Ja Erfurter Landstraße 1,  
99095 Erfurt

2713 Regelschule Stotternheim Nein Gau-Algesheimer Straße 2, 
99095 Erfurt

2811 Bürgerhaus Schwerborn Barrierearm Kastanienstraße 15, 
99095 Erfurt

2911 Bürgerhaus Kerspleben Ja Große Herrengasse 1,  
99098 Erfurt

2912 Gemeinschaftsschule Kerspleben Nein Gartenstraße 19, 
99098 Erfurt

3011 Grundschule Vieselbach Nein Straße der Jugend 3, 
99098 Erfurt

3012 Grundschule Vieselbach Nein Straße der Jugend 3, 
99098 Erfurt

3111 Bürgerhaus Linderbach Nein Edmund-Schaefer-Platz 11, 
99098 Erfurt

4011 Bürgerhaus Alach Ja Steinweg 3, 
99090 Erfurt

(Fortsetzung auf Seite 4)
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(Fortsetzung auf Seite 5)

(Fortsetzung von Seite 3)

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

4111 Bürgerhaus Tiefthal Barrierearm An den Linden 8, 
99090 Erfurt

4211 Bürgerhaus Kühnhausen Ja Am Weißfrauenbach 24, 
99090 Erfurt

4311 Bürgerhaus Hochstedt Nein Am Bürgerhaus 1,  
99098 Erfurt

4411 Bürgerhaus Töttelstädt Nein Bienstädter Tor 5, 
99090 Erfurt

4511 Bürgerhaus Sulzer Siedlung Ja Stotternheimer Platz 22, 
99087 Erfurt

4811 Bürgerhaus Azmannsdorf Ja Kirchstraße 6, 
99098 Erfurt

5221 Gaststätte Töttleben Ja Am Alten Anger 24, 
99098 Erfurt

Wahlkreis 25 Erfurt II

Wahlkreis 26 Erfurt III

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

0313 SBBS 7, Walter-Gropius-Schule Ja Binderslebener Landstr. 162, 
99092 Erfurt

0314 SBBS 5, Ernst-Benary-Schule Ja Binderslebener Landstr. 218, 
99092 Erfurt

0315 Grundschule 19, 
Christian Reichart

Ja Im Gebreite 34, 
99094 Erfurt

0316 Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. Ja Ottostraße 10, 
99092 Erfurt

0321 Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. Ja Ottostraße 10, 
99092 Erfurt

0322 K & S Seniorenresidenz Erfurt Ja Maximilian-Welsch-Str. 5, 
99084 Erfurt

0323 Kindertagesstätte Rasselbande Ja Espachstraße 4, 
99094 Erfurt

0324 Kindertagesstätte Strolche Ja Puschkinstraße 21 A, 
99096 Erfurt

0325 Amt für Grundstücks-/ 
Gebäudeverwaltung

Barrierearm Reichartstraße 8, 
99094 Erfurt

0326 Lebenshilfe e.V. Cafe MIA Ja Brühler Straße 39, 
99084 Erfurt

0412 Universität Erfurt, Audimaxgebäude Ja Nordhäuser Straße 63, 
99089 Erfurt

0421 Grundschule 7, Moritzschule Nein Auenstraße 77, 
99089 Erfurt

0422 Kindertagesstätte Am Nordpark Ja Adalbertstraße 47, 
99089 Erfurt

0423 Gemeinschaftsschule 3  
Jenaplanschule

Nein Nettelbeckufer 25, 
99089 Erfurt

0424 Grundschule 7, Moritzschule Nein Auenstraße 77, 
99089 Erfurt

0425 SBBS 3, Ludwig-Erhard-Schule Nein Talstraße 24, 
99089 Erfurt

0431 Grundschule 8, 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm

Nein Blumenstraße 20, 
99092 Erfurt

0433 Gymnasium 3, Johann Gutenberg Ja Gutenbergplatz 6, 
99092 Erfurt

0434 Gymnasium 3, Johann Gutenberg Ja Gutenbergplatz 6, 
99092 Erfurt

0435 Gemeinschaftszentrum Borntaltreff Ja Pestalozzistr. 14, 
99092 Erfurt

0511 Stadtverwaltung Erfurt, Seniorenclub Ja Berliner Straße 26, 
99091 Erfurt

0516 Ortsteilverwaltung Berliner Platz Ja Berliner Straße 26, 
99091 Erfurt

0518 Förderzentrum 1,  
Schule am Andreasried

Ja Warschauer Straße 4, 
99089 Erfurt

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

2012 Bürgerhaus Bindersleben Nein Am Waidig 20, 
99092 Erfurt

2111 Evangelische Kirchengemeinde 
Marbach

Nein Petristraße 1, 
99092 Erfurt

2112 Kindertagesstätte Marbach Nein Luckenauer Straße 2, 
99092 Erfurt

2114 Ortsteilverwaltung Marbach Nein Merseburger Straße 1, 
99092 Erfurt

2412 Landesamt für Bodenmanagement/
Geoinformation

Ja Hohenwindenstraße 13 A, 
99086 Erfurt

2413 Landesamt für Bodenmanagement/
Geoinformation

Ja Hohenwindenstraße 13 A, 
99086 Erfurt

2421 Grundschule 22, Riethschule Ja Riethstraße 28, 
99089 Erfurt

2424 Grundschule 22, Riethschule Ja Riethstraße 28, 
99089 Erfurt

2426 Grundschule 6, Bechsteinschule Nein Hans-Sailer-Straße 25, 
99089 Erfurt

2427 Grundschule 23 am Johannesplatz Ja Wendenstraße 24, 
99086 Erfurt

2428 Christophorusschule Erfurt Ja Spittelgartenstraße 1, 
99089 Erfurt

2511 Integrierte Gesamtschule Ja Wendenstraße 23, 
99086 Erfurt

2513 Integrierte Gesamtschule Ja Wendenstraße 23, 
99086 Erfurt

2515 Grundschule 23 am Johannesplatz Ja Wendenstraße 24, 
99086 Erfurt

3811 Bürgerhaus Ermstedt Ja Amtmann-Wincopp-Straße 1,
99092 Erfurt 

4711 Bürgerhaus Gottstedt Barrierearm Kleine Dorfstraße 13, 
99092 Erfurt

5021 Bürgerhaus Salomonsborn Barrierearm Dionysiusgasse 1, 
99090 Erfurt

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

0111 Christliches Jugenddorf Ja Große Ackerhofsgasse 15,
99084 Erfurt 

0112 Volkshochschule Erfurt Ja Schottenstraße 7, 
99084 Erfurt

0113 Alloheim Senioren-Residenzen 
Dritte GmbH

Ja Neuwerkstraße 24, 
99084 Erfurt

0114 Evangelisches Ratsgymnasium Ja Meister-Eckehart-Straße 1, 
99084 Erfurt

0121 SBBS 4, Andreas-Gordon-Schule Nein Weidengasse 8, 99084 
Erfurt

0122 Amt für Soziales und Gesundheit Ja Juri-Gagarin-Ring 150, 
99084 Erfurt

0125 Amt für Soziales und Gesundheit Ja Juri-Gagarin-Ring 150,
99084 Erfurt 

0131 Kindertagesstätte Strolche Ja Puschkinstraße 21 A, 
99096 Erfurt

0132 SBBS 4, Neuerbeschule Ja Müfflingstraße 5, 
99084 Erfurt

0133 GS 9, Humboldt-Schule, 
Eingang Neuerbe

Nein Juri-Gagarin-Ring 126, 
99084 Erfurt

0211 ver.di Bildungswerk Erfurt e. V. Ja Schillerstraße 44, 
99096 Erfurt

0212 ASB Seniorenheim „Georg Boock" Ja Rankestraße 59, 
99096 Erfurt
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Wahlkreis 27 Erfurt IV

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

0213 Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt Ja Gustav-Freytag-Straße 65, 
99096 Erfurt

0215 Seniorenheim DRK Ja Arnstädter Straße 48, 
99096 Erfurt

0221 ver.di Bezirk Thüringen Ja Schillerstraße 44, 
99096 Erfurt

0222 FÖZ Hören, Schule am Südpark Ja Windthorststraße 41, 
99096 Erfurt

0223 FÖZ Hören, Schule am Südpark Ja Windthorststraße 41, 
99096 Erfurt

0224 Sportgymnasium Pierre-de-Coubertin Ja Mozartallee 4, 
99096 Erfurt

0711 SWE Stadtwerke Erfurt GmbH Ja Magdeburger Allee 34, 
99086 Erfurt

0712 SWE Stadtwerke Erfurt GmbH Ja Magdeburger Allee 34, 
99086 Erfurt

0713 Kindertagesstätte Kinderland Ja Rügenstraße 4, 
99085 Erfurt

0715 Kindertagesstätte Kinderland Ja Rügenstraße 4, 
99085 Erfurt

0811 Bürgerhaus Leipziger Platz, 
Eingang Liebknechtstraße

Ja Leipziger Straße 15, 
99085 Erfurt

0812 Fachhochschule Erfurt Ja Altonaer Straße 25, 
99085 Erfurt

0813 Fachhochschule Erfurt Ja Altonaer Straße 25, 
99085 Erfurt

0814 Fachhochschule Erfurt Ja Altonaer Straße 25, 
99085 Erfurt

0822 Ministerium für Infrastruktur/
Landwirtschaft

Ja Hallesche Straße 16, 
99085 Erfurt

0823 SBBS 4, Neuerbeschule Ja Müfflingstraße 5, 
99084 Erfurt

0825 AZURIT Seniorenzentrum Erfurt Ja Theo-Neubauer-Straße 15, 
99085 Erfurt

0831 Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau Ja Leipziger Straße 75 A, 
99085 Erfurt

0833 Diakonie Quartiershaus Ja Walter-Gropius-Straße 45, 
99085 Erfurt

0835 Christophoruswerk Erfurt gGmbH Ja Walter-Gropius-Straße 1, 
99085 Erfurt

0836 Volkssolidarität Begegnungsstätte Ja Oskar-Schlemmer-Straße 1, 
99085 Erfurt

1611 Lebenshilfe e. V. Ja Am Bache 7, 
99094 Erfurt

1612 Lebenshilfe e. V. Ja Am Bache 7, 
99094 Erfurt

1712 Bürgerhaus Bischleben-Stedten Ja Lindenplatz 6, 
99094 Erfurt

1812 Grundschule 21, 
Thomas-Müntzer-Schule

Nein Hauptstraße 1, 
99094 Erfurt

1912 Bürgerhaus Schmira Ja Seestraße 18, 
99094 Erfurt

3711 Bürgerhaus Molsdorf Ja Graf-Gotter-Straße 43, 
99094 Erfurt

3911 Bürgerhaus Frienstedt Nein Hirtenhausstraße 1, 
99092 Erfurt

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

1113 Seniorenresidenz Ambiente Ja Häßlerstraße 21, 
99096 Erfurt

1114 Regelschule 3, Kolping-Schule Nein Hirnzigenweg 31, 
99099 Erfurt

Wahl- 
bezirk

Name des Wahllokals Barrierefrei Anschrift des Wahllokals

1116 Kooperative Gesamtschule 
Am Schwemmbach

Ja Am Schwemmbach 10, 
99099 Erfurt

1117 Kooperative Gesamtschule 
Am Schwemmbach

Ja Am Schwemmbach 10, 
99099 Erfurt

1121 Private Fachschule Wirtschaft/Soziales Ja Sorbenweg 4, 
99099 Erfurt

1122 Private Fachschule Wirtschaft/Soziales Ja Sorbenweg 4, 
99099 Erfurt

1124 Kindertagesstätte Räuberland Ja Schleizer Straße 1, 
99099 Erfurt

1125 John F. Kennedy Gemeinschaftsschule Nein Am Rabenhügel 10, 
99099 Erfurt

1211 Bürgerhaus Dittelstedt Nein Im Wiesengrund 4, 
99099 Erfurt

1311 FÖZ Süd „Waidschule am Muldenweg" Nein Muldenweg 10, 
99099 Erfurt

1312 FÖZ Süd „Waidschule am Muldenweg" Nein Muldenweg 10, 
99099 Erfurt

1321 Familienzentrum Family-Club Ja Am Drosselberg 26, 
99097 Erfurt

1322 Grundschule 25, 
Astrid-Lindgren-Schule

Nein Curiestraße 29, 
99097 Erfurt

1323 Aktiv-Treff für Senioren Ja Am Katzenberg 1, 
99097 Erfurt

1326 Grundschule 25, 
Astrid-Lindgren-Schule

Nein Curiestraße 29, 
99097 Erfurt

1332 Katholisches Krankenhaus, 
Tagesklinik

Ja Am Buchenberg 20, 
99097 Erfurt

1411 KoWo Erfurt mbH Ja Färberwaidweg 1, 
99097 Erfurt

1413 Grundschule 34 am Wiesenhügel Nein Weißdornweg 2, 
99097 Erfurt

1416 AWO Kreisverband Erfurt e. V. Ja Heckenrosenweg 2, 
99097 Erfurt

1511 Gymnasium 10 Ja Scharnhorststraße 43, 
99099 Erfurt

1522 Gymnasium 10 Ja Scharnhorststraße 43, 
99099 Erfurt

1532 Gemeinschaftsschule 
Großer Herrenberg

Nein Hermann-Brill-Straße 131, 
99099 Erfurt

1534 Gemeinschaftsschule 
Großer Herrenberg

Nein Hermann-Brill-Straße 131, 
99099 Erfurt

3211 Bürgerhaus Büßleben Barrierearm Platz der Jugend 6, 
99098 Erfurt

3311 Bürgerhaus Niedernissa Barrierearm Am Pfingstbach 18, 
99099 Erfurt

3411 Bürgerhaus Windischholzhausen Barrierearm Haarbergstraße 127, 
99099 Erfurt

3412 Bürgerhaus Windischholzhausen Nein Haarbergstraße 127, 
99099 Erfurt

3511 Bürgerhaus Egstedt Nein Heidesheimer Straße 2, 
99097 Erfurt

3611 Bürgerhaus Waltersleben Ja Weite Gasse 25, 
99097 Erfurt

4611 Bürgerhaus Urbich Ja Urbicher Anger 4, 
99098 Erfurt

4921 Bürgerhaus Rohda Ja Zum Strohberg 14, 
99099 Erfurt

Erfurt, 05.10.2019

Norman Bulenda
Abteilungsleiter Statistik und Wahlen      

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Angebot zur Wahlhelferschulung

Die Berufungsschreiben für die Mitarbeiter in den Wahl-
vorständen zu der am 27.10.2019 stattfindenden Land-
tagswahl wurden bereits versandt. Die Wahlhelfer, die 
in den Wahlvorständen eine Funktion als Wahlvorsteher, 
stellvertretender Wahlvorsteher, Schriftführer oder 
stellvertretender Schriftführer wahrnehmen werden, 
wurden damit zugleich zu einer Schulung eingeladen.
Den Beisitzern in den Wahlvorständen, die keine der 
o. g. Funktionen ausüben, wird hiermit ebenfalls eine 
Schulung angeboten. Diese findet am Mittwoch, dem 
23. Oktober 2019, um 17:00 Uhr im Raum 244 des Rathau-
ses, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, statt. Es wird um tele- 
fonische Anmeldung unter 0361 655-1988 gebeten.   

(Fortsetzung von Seite 7)

Übersicht des Erfurter Stadtgebietes und der 4 Wahlkreise zur Landtagswahl 2019 
 

 
Wahlkreis 24 Wahlkreis 25 Wahlkreis 26 Wahlkreis 27 
06 Rieth 03 Brühlervorstadt 01 Altstadt 11 Daberstedt 
09 Hohenwinden 04 Andreasvorstadt 02 Löbervorstadt 12 Dittelstedt 
10 Roter Berg 05 Berliner Platz 07 Johannesvorstadt 13 Melchendorf 
22 Gispersleben 20 Bindersleben 08 Krämpfervorstadt 14 Wiesenhügel 
23 Moskauer Platz 21 Marbach 16 Hochheim 15 Herrenberg 
26 Mittelhausen 24 Ilversgehofen 17 Bischleben-Stedten 32 Büßleben 
27 Stotternheim 25 Johannesplatz 18 Möbisburg-Rhoda 33 Niedernissa 
28 Schwerborn 38 Ermstedt 19 Schmira 34 Windischholzhausen 
29 Kerspleben 47 Gottstedt 37 Molsdorf 35 Egstedt 
30 Vieselbach 50 Salomonsborn 39 Frienstedt 36 Waltersleben 
31 Linderbach   46 Urbich 
40 Alach   49 Rohda (Haarberg) 
41 Tiefthal    
42 Kühnhausen    
43 Hochstedt    
44 Töttelstädt    
45 Sulzer Siedlung    
48 Azmannsdorf    
51 Schaderode    
52 Töttleben    
53 Wallichen    
 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0066/19 
der Sitzung des Hauptausschusses (Bau) vom 25.07.2019

Bereitstellung von Städtebaufördermit-
teln für Umbau und Sanierung des Family-
Clubs und des Jugendhauses Am Drossel-
berg 24/26

Genaue Fassung:

Der Hauptausschuss (Bau) beschließt die Bereitstellung 
von Städtebaufördermitteln aus dem Programm Sozi-
ale Stadt in Höhe von 2.150.000 Euro für Umbau und 
Sanierung des Family-Clubs und des Jugendhauses Am 
Drosselberg 24/26 vorbehaltlich der haushalterischen 
Klärung.         

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0512/19 
der Sitzung des Hauptausschusses (Bau) vom 25.07.2019

Bestätigung der Entwurfsplanung – 
Zschopauer Straße Marbach

Genaue Fassung:

Der Bau- und Verkehrsausschuss beschließt die vorlie-
gende Entwurfsplanung (entsprechend Anlage 1 und 2) 

für den Straßenbau für das Komplexobjekt Zschopauer 
Straße in Marbach.

* * *
Hinweis:

Die Anlagen des Beschlusses können im Bürgerservice-
büro des Bürgeramtes, Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 
99084 Erfurt eingesehen werden.         

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0521/19 
der Sitzung des Hauptausschusses (Bau) vom 25.07.2019

Bestätigung der Entwurfsplanung –  
Bonifaciusstraße BA 3.3/Benaryplatz

Genaue Fassung:

Die vorliegende Entwurfs-und Genehmigungsplanung 
für den grundhaften Straßenbau des Komplexobjektes 
Bonifaciusstraße/Benaryplatz (entsprechend Anlagen 
1 und 2) wird beschlossen.

* * *
Hinweis:

Die Anlagen des Beschlusses können im Bürgerservice-
büro des Bürgeramtes, Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 
99084 Erfurt eingesehen werden.         

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0739/19 
der Sitzung des Hauptausschusses (Bau) vom 25.07.2019

Bereitstellung von Städtebaufördermit-
teln für den Umbau und die Sanierung der 
Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a

Genaue Fassung:

Der Hauptausschuss (Bau) beschließt die Bereitstellung 
von Städtebaufördermitteln aus dem Programm Sozi-
ale Stadt in Höhe von 1.379.000 Euro für den Umbau und 
die Sanierung der Musikfabrik vorbehaltlich der haus-
halterischen Klärung.         

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0950/19 
der Sitzung des Hauptausschusses (Bau) vom 25.07.2019

Bereitstellung von Städtebauförder- 
mitteln für die Tungerstraße 8 –  
1. BA Dachsanierung

Genaue Fassung:

Der Hauptausschuss (Bau) beschließt die Bereitstellung 
von Städtebaufördermitteln aus dem Programm Sozi-
ale Stadt in Höhe von 190.000 Euro für die Sanierung 
des Daches des Gebäudes Tungerstraße 8 vorbehaltlich 
der haushalterischen Klärung.         

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Hohenwindenstraße 13a, 99086 Erfurt
Flurbereinigungsbereich Gotha

Flurbereinigungsverfahren Tiefthal
Az. 1-3-0322

Änderungsbeschluss Nr. 2

1. Änderung des Flurbereinigungsgebietes Tiefthal

Nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch den Artikel 17 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2835) 

wird das mit Beschluss des Thüringer Ministeriums für 
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 21. De-
zember 2000, Az. 1-3-0322, festgestellte und mit Be-
schluss des Amtes für Landentwicklung und Flurneu-
ordnung Gotha vom 22. Dezember 2006, Az. 1-3-0322, 
letztmalig geänderte Flurbereinigungsgebiet Tiefthal 
erneut wie folgt geringfügig geändert:

1.1 Zum Flurbereinigungsgebiet werden zugezogen:

1.1.1 Gemarkung Kühnhausen
 Flur 1, Flurstück Nr. 189

1.1.2 Gemarkung Tiefthal
 Flur 2, Flurstücke Nr. 172/1, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 

178, 179, 180, 183/1, 184/3
 Flur 4, Flurstücke Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11/1, 11/2, 11/3, 

11/4, 11/9, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 
47, 48, 49, 50, 51, 54/1, 54/2, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 123, 124, 125, 156, 167/2, 168/5, 263/20, 264/20, 
265/21, 266/21, 267/21, 274/6, 275/6, 279/154, 290/60, 
291/60, 292/60, 296/38, 297/38, 313/18, 314/18, 
326/7, 327/7, 337/35, 338/35, 343/63, 353/138, 
354/138, 355/61, 356/61, 357/61, 358/61, 359/61, 
360/61, 375/146, 376/146, 379/43, 380/43, 388/46, 
389/85, 390/23, 391/23, 392/23, 403/30, 404/37, 
405/40, 406/59, 407/73, 416/10, 417/25, 418/42, 
419/63, 420/70, 421/76, 422/90, 424/129, 426/141, 
427/141, 428/148, 429/152, 430/154

1.2 Folgende Schreibfehler aus dem Flurbereinigungs-
beschluss vom 21. Dezember 2000 werden korri-
giert:

 Gemarkung Gispersleben-Viti
 Flur 5, Flurstück Nr 83/10 wird korrigiert in 83/1

 Gemarkung Kühnhausen
 Flur 1, Flurstücke Nr. /81/195 wird korrigiert in 

281/195
 3087216 wird korrigiert in 308/216

Das Flurbereinigungsgebiet hat nunmehr eine Größe 
von 778 ha.

2. Anordnung der Flurbereinigung

Für die zugezogenen Flurstücke wird die Flurbereini-
gung angeordnet.

3. Teilnehmergemeinschaft

Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zuge-
zogenen Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie 
die Gebäude- und Anlageneigentümer sind Mitglieder 
der mit dem Flurbereinigungsbeschluss vom 21. Dezem-
ber 2000 entstandenen „Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Tiefthal“.

4. Beteiligte

Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteilig-
te):
- als Teilnehmer

die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke sowie 
die Eigentümer von unabhängigem Gebäude- und An-
lageneigentum;
- als Nebenbeteiligte insbesondere
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk 

Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betrof-
fen werden;

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die 
Land für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen 
erhalten oder deren Grenzen geändert werden;

(Fortsetzung auf Seite 9)

  www.erfurt.de/ef110951    
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c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem 
Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt 
und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst 
wird;

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungs-
gebiet gehörenden Grundstücken oder von Rechten 
an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, 
die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstü-
cke berechtigen oder die Benutzung solcher Grund-
stücke beschränken;

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 
55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustan-
des;

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den 
Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt 
wird oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an 
der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwir-
ken haben.

5. Anmeldung von Rechten

Die Beteiligten werden aufgefordert, Rechte, die aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-
gung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, inner-
halb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Be-
schlusses beim Thüringer Landesamt für Boden- 
management und Geoinformation (TLBG), Flurbereini-
gungsbereich Gotha, Hans-C.-Wirz-Straße 2, 99867 Go-
tha anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf dieser 
Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde 
(TLBG) die bisherigen Verhandlungen und Festsetzun-
gen gelten lassen. Der Inhaber eines o. a. Rechtes muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden 
ist.

6. Zeitweilige Einschränkung der Grundstücksnutzung

Nach § 34 bzw. § 85 Nummer 5 FlurbG ist von der Be-
kanntgabe dieses Beschlusses ab bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbe-
reinigungsgebiet geändert werden soll; dies gilt 
nicht für Änderungen, die zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören;

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, 
Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden 
sollen;

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hop-
fenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufer-
gehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist 
nur in Ausnahmefällen möglich, soweit landeskultu-
relle Belange, insbesondere des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden;

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, 
die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen.

Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vor-
genommen, Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, 
so können sie im Verfahren unberücksichtigt bleiben; 
die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zu-
stand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn 
dies der Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen.
Werden entgegen dem Absatz d) Holzeinschläge vorge-
nommen, so kann die Flurbereinigungsbehörde anord-
nen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abge-
holzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Be-
stand zu bringen hat.

Wer den Vorschriften zu Buchstabe b), c) oder d) zuwi-
derhandelt, begeht nach § 154 FlurbG eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit Geldbuße geahndet werden kann.

7. Auslegung des Beschlusses mit Gründen

Eine mit Gründen und einer Gebietsübersichtskarte 
versehene Ausfertigung dieses Beschlusses liegt zwei 
Wochen lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung
für die Flurbereinigungsgemeinde:
- kreisfreie Stadt Erfurt mit den betroffenen Ortstei-

len Kühnhausen, Tiefthal und Gispersleben im Amt 
für Stadtentwicklung und Stadtplanung/Bauinfor-
mationsbüro, Zimmer C. 150, Warsbergstraße 1, 
99092 Erfurt

während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten aus.

Gründe

Die Änderung des Verfahrensgebietes ist unter anderem 
erforderlich, da die Unternehmensflurbereinigung eine 
wirksame Hilfe bei der Realisierung der Neuordnung der 
Eigentumsverhältnisse, der Erschließung der landwirt-
schaftlichen Flächen, der Verbesserung des Land-
schaftsbildes und der Umsetzung der erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen ist. Bei Aufstellung der 1. Ände-
rung des Planes nach § 41 FlurbG hat sich ein Bedarf zum 
Ausbau eines weiteren ländlichen Weges ergeben, wel-
cher sich teilweise in das hinzuzuziehende Gebiet er-
streckt. Der Ausbaubedarf des Weges war zum Zeit-
punkt der Abgrenzung des Verfahrensgebietes nicht 
bekannt.
Mit dem 2. Änderungsbeschluss werden zudem die un-
ter Punkt 1.2 aufgeführten Unstimmigkeiten aus dem 
Flurbereinigungsbeschluss korrigiert. 
Im Verhältnis zur Größe des bisherigen Verfahrensge-
bietes ergibt sich eine Flächenänderung von + 4,7 %, 
welche als geringfügig eingestuft wird. Die Gebietsän-
derung erfolgt mit Zustimmung des Vorstandes der 
Teilnehmergemeinschaft Tiefthal und des Unterneh-
mensträgers.
Die Voraussetzungen zum Erlass eines Änderungsbe-
schlusses nach § 8 Abs. 1 FlurbG für das Flurbereini-
gungsverfahren Tiefthal sind somit gegeben.

Gemäß Artikel 40 des Thüringer Verwaltungsreformge-
setzes 2018 (ThürVwRG 2018) vom 18. Dezember 2018, 
welches am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, wurde 
das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation (TLBG) durch Verschmelzung des Thü-
ringer Landesamtes für Vermessung und Geoinforma-
tion und der für Flurbereinigung und Flurneuordnung 
zuständigen Teile der Ämter für Landentwicklung und 
Flurneuordnung Gera, Gotha und Meiningen als dem 
für das Kataster- und Vermessungswesen sowie für Flur-
bereinigung und Flurneuordnung zuständigen Ministe-
rium unmittelbar nachgeordnete Landesbehörde errich-
tet.
Gemäß § 1 Abs. 5 des Artikels 40 gehen die Aufgaben 
und Befugnisse der oben genannten Ämter mit lnkraft-
treten des Gesetzes auf das Thüringer Landesamt für 

Bodenmanagement und Geoinformation über.
Nach § 10 Abs. 1 des Artikels 40 werden die von den oben 
genannten Behörden geführten Verwaltungs- und Ge-
richtsverfahren vom Thüringer Landesamt für Boden-
management und Geoinformation fortgeführt. Das 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information tritt in alle von den oben genannten Be-
hörden begründeten Rechte und Pflichten aus allen zum 
Inkrafttreten des Gesetzes bestehenden Verträge, For-
derungen und Verbindlichkeiten ein.
Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation ist daher für den Erlass dieses Beschlus-
ses zuständig.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach dem ersten Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information Flurbereinigungsbereich Gotha, Hans-C.-
Wirz-Straße 2, 99867 Gotha einzulegen.

Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Wi-
derspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde 
eingegangen ist.

Erfurt, den 3. September 2019

DS

Im Auftrag
Claus Rodig, Referatsleiter         

Flurbereinigungsverfahren Kerspleben
Az.: 43.2.1-3-0194

Feststellung der Ergebnisse  
der Wertermittlung

Im Flurbereinigungsverfahren Kerspleben, Stadt Erfurt, 
werden die Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 
Satz 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fas-
sung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2835), festge-

(Fortsetzung auf Seite 10)
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stellt. Der zugehörige Wertermittlungsrahmen bildet 
die Anlage 1. 

Gründe:

Die Wertermittlung für das Gebiet des Flurbereini-
gungsverfahrens Kerspleben ist durch einen landwirt-
schaftlichen Sachverständigen durchgeführt worden. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind in Wertermitt-
lungskarten im Maßstab 1: 2000 eingetragen worden. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung haben vom 
06.05.2013 bis 07.05.2013 zur Einsichtnahme für die Be-
teiligten ausgelegen. 
In dem Anhörungstermin am 07.05.2013 in Erfurt wur-
den den Beteiligten die Ergebnisse der Wertermittlung 
erläutert. Die Beteiligten hatten Gelegenheit Einwen-
dungen vorzubringen. Die Einwendungen gegen die 

Ergebnisse der Wertermittlung wurden von der Flurbe-
reinigungsbehörde überprüft. Die Teilnehmer, die eine 
Einwendung vorgebracht hatten, wurden zur Verhand-
lung geladen.
Bei dieser Überprüfung wurden auch Grundstücke be-
rücksichtigt, die nicht direkt von Einwendungen betrof-
fen waren.
Die Überprüfung hat ergeben, dass die Einwendungen 
teilweise begründet waren. Aus diesem Grund sowie in 
weiteren Fällen von Amts wegen wurden die Werter-
mittlungsergebnisse geändert.
Zudem ist die Bewertung den gestiegenen Bodenricht-
werten angepasst worden. Alle Teilnehmer erhielten 
daher im Juli 2019 einen neuen Nachweis, der die Größe 
und die Wertermittlung für ihre alten Grundstücke do-
kumentiert.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Feststellung kann innerhalb einer Frist von 
1 Monat nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information
Flurbereinigungsbereich Gotha 
Hans-C.-Wirz-Straße 2 | 99867 Gotha
einzulegen.
Die Widerspruchsfrist ist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor Ablauf der Frist bei der Behörde einge-
gangen ist.

Gotha, den 10.09.2019

Im Auftrag
gez. Volker Hartmann/Referatsleiter

         

Allgemeinverfügung zur Beschränkung der 
Wasserentnahme aus Fließgewässern auf 
dem Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt 

Auf der Grundlage des § 100 Abs. 1 Satz 2 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. 
Dezember 2018 (BGBl. I  S. 2254), in Verbindung mit § 33 
WHG erlässt die untere Wasserbehörde der Landes-
hauptstadt Erfurt folgende

Allgemeinverfügung
1. Wasserentnahmen aus Fließgewässern 1. und 2. Ord-
nung auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt mit-
tels Pumpvorrichtungen werden bis auf Widerruf un-
tersagt. Die Untersagung gilt auch für Wasserent- 
nahmen, für welche eine gültige wasserrechtliche Er-
laubnis vorliegt.
2. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag nach ihrer 
Bekanntgabe. Sie kann jederzeit widerrufen werden.
3. Die sofortige Vollziehung von Ziffer 1. der Allgemein-
verfügung wird angeordnet.

Gründe:
Die Landeshauptstadt Erfurt, untere Wasserbehörde, 
ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich 
und örtlich zuständig (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 Thüringer 
Wassergesetz und §3 Abs. 1 Ziffer 1 Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetz - ThürVwVfG).
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit haben sich in 
den Gewässern im Stadtgebiet sehr niedrige Wasser-
stände eingestellt. Eine Änderung dieser Situation ist 
derzeit nicht absehbar. 

Das Entnehmen oder Ableitung von Wasser aus einem 

(Fortsetzung auf Seite 11)

Anlage 1    TLBG - Flurbereinigungsbereich Gotha Wertermittlungsrahmen Flurbereinigungsverfahren Kerspleben, Az.: 43.2.1-3-0194 
Acker/Grünland (A/Gr)           Festlegungen       
Klasse/ Wertzahlen lfd.Nr. der Ver- Klassenzeichen der Vergleichsstücke   

     
  

Spanne der Bodenzahlen in WE/ha gleichsstücke Ackerland Grünland 1.Hangneigung       
I           

     
  

> 87 120 1 L2 Lö 90/90             - entfällt - 
II                       
80-87 115 2 L2 AL  84/82                 
III                       
72-79 110 3 L2 D 76/76                 
IV                       
63-71 105 4 L4 LöD 68/67                 
V                       
52-62 100 5 L5 DV 54/54     

     
  

VI         2.Waldrandlage       
40-51 95 6 sL5 D 48/47     

     
  

VII                   - entfällt - 
< 40 90 7 SL5 Dg 38/36                 
Betriebsfläche Abbauland BFAB I 120                     
  BFAB II 115 Bemerkungen:                  
  BFAB III 110 

  
                

  BFAB IV 105 1. Bodenrichtwert (BRW) 
 

  
     

  
  BFAB V 100   gewichtetes Mittel: 1,05 €/m² 

 
3.Sonstiges         

  BFAB VI 95 
  

  
      

  
  BFAB VII 90 2. Private Flächen m. öffentlicher Nutzung (Wege, Gräben, 3.1 Oberirdische Leitungen 
Betriebsfläche Entsorgung BFES I 120  Windschutzstreifen etc.) werden nicht abgewertet.     Abschlag  auf Schutzstreifen 
  BFES II 105 

  
    um 1 Klasse 

 
  

Betriebsfläche Versorgung BFVS I 105 3. Mehrere Nachteile summieren sich zu höchstens zwei Klassen- 3.2 Unterirdische Leitungen 
Garten (gewerblich) G I 500 Abschlag. Ein Abschlag von Kl. VII (A/GR) ist nicht möglich.   Abschlag auf Schutzstreifen 
Gebäudefl. Landwirtschaft GFLF I 1200         um 1 Klasse 

 
  

Gebäudefl. Mischnutzung GFMI I 1500   
 

  3.3 Maststandorte und Schächte 
Gehölz GH I 50 Weitere Angaben:      Abschlag einer Fläche  
  GH II 45         von (s. Anlage)     
Straße S I 21 durchschn. Pachtpreis/ha landw. Grdst.: 220,26 €/ha 

 
  in Klasse VII 

 
    

  S II 0 
  

  
      

  
Graben WAG I 0 

  
                

Teich WAT I 20 
  

  4.vorl.Kapitalisierungsfaktor 
 WAT II 0 

  
  

      
  

Weg WEG I 105 
  

  
 

100 
€/WE 

   
  

  WEG II 0 
   

  
     

  
Bahngelände BGL I 20 

   
  (WE = Werteinheit)   

Grünanlage GRÜ I 0                     

€/WE
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B E K A N N T M A C H U N G 

der Unanfechtbarkeit des Beschlusses 
über die vereinfachte Umlegung vom 
22.08.2019 im Umlegungsgebiet VUV 4/17 
„Silbergraben“ gemäß § 83 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen 
Fassung
Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 
22.08.2019 ist nach Bestätigung der Übernahmefähig-
keit durch das Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation für die Grundstücke im neuen Bestand unter 
den Ordnungsnummern 1, 2.1, 2.2 und 3 am 27.09.2019 
unanfechtbar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Abs. 2 
BauGB der bisherige Rechtszustand durch den in dem 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehe-
nen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung 
schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke oder Grundstücks-
teile ein.

Die Berichtigung des Grundbuchs und des Liegen-
schaftskatasters wird bei den zuständigen Behörden 
veranlasst. Die Geldleistungen werden mit dieser Be-
kanntmachung fällig.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit kann 
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist im Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung, Geschäftsstelle 
des Umlegungsausschusses, Warsbergstraße 3, 99092 
Erfurt, als Stelle nach § 6 ThürUaVO der Landeshaupt-
stadt Erfurt schriftlich oder zur Niederschrift zu erhe-
ben.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ver-
öffentlichten E-Mail-Adressen der Landeshauptstadt 
Erfurt nicht dem Empfang von elektronischen Doku-
menten nach § 3 a ThürVwVfG  bzw. § 5 a ThürVwVfG 
dienen.

Erfurt, den 27.09.2019

(Siegel)

Volker Hartmann
Der Vorsitzende des Umlegungsausschusses         

Nutzungsrecht an Grabstätten  
der Erfurter Friedhöfe

I. Ablauf von Ruhefristen und Nutzungsrechten

Gemäß § 14 Abs. 4 der Friedhofssatzung der Landes-
hauptstadt Erfurt wird hiermit bekanntgegeben, dass 
die in den Pkt. 1 und 2 aufgeführten Gräber nach Ablauf 
der Ruhefrist eingeebnet werden. Der Termin für das 

oberirdischen Gewässer ist gemäß § 33 WHG nur zuläs-
sig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das 
Gewässer und andere hiermit verbundene Gewässer 
erforderlich ist, um den Zielen der Gewässerbewirt-
schaftung (§ 6 Abs. 1 und §§ 27 bis 31 WHG) zu entspre-
chen. Diese Mindestwasserführung ist derzeit nicht 
mehr gewährleistet, sodass die untere Wasserbehörde 
nach § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG nach pflichtgemäßem Er-
messen eine Regelung zur Verhinderung von Gewässer-
beeinträchtigungen zu treffen hat.

Da im vorliegenden Fall die Adressaten der vorgenann-
ten, beabsichtigten Regelung nicht individuell be-
stimmbar, sondern nach allgemeinen Merkmalen (hier: 
Gewässerbenutzer) bestimmbar sind und darüber hin-
aus zahlenmäßig nicht feststehen, wurde von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, eine Allgemeinverfügung 
gemäß § 35 Satz 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setz (ThürVwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01. Dezember 2014 (GVBl. 2014 S. 685), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 
212), zu erlassen.

Die Allgemeinverfügung ist erforderlich, geeignet und 
verhältnismäßig, um vorsorglich die Lebensgrundlage 
Wasser, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die 
Natur und das Wohl der Allgemeinheit einschließlich 
Rechte von Wasserrechtsinhabern zu schützen und zu 
erhalten. Sie ist ein geeignetes Mittel zur Absicherung 
der ökologischen, wassermengen- und wassergütewirt-
schaftlichen Anforderungen.

Das unter § 25 Abs. 1 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74) als Gemeingebrauch ein-
gestufte Entnehmen von Wasser mit Handgefäßen 
bleibt von der Allgemeinverfügung unberührt und ist 
weiterhin zulässig. Somit sind auch die Interessen der 
Eigentümer und Anlieger der an die Gewässer grenzen-
den Grundstücke angemessen berücksichtigt.

Rechtsgrundlage für die angeordneten sofortige Voll-
ziehung dieser Allgemeinverfügung ist § 80 Abs. 2 Nr. 4 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151). Das besondere Interesse an 
der sofortigen Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 3 Satz 
1 VwGO wie folgt begründet: Es ist aufgrund der anhal-
tenden Wetterlage seit Juni 2019 mit sehr geringen 
Regenniederschlagsmengen und dadurch bedingte ex-
treme Trockenheit des Bodens dringendes Handeln der 
Landeshauptstadt Erfurt als untere Wasserbehörde zum 
Schutz der Rechtgüter Leben und Gesundheit von Men-
schen, Tieren und Pflanzen geboten. Würde die Allge-
meinverfügung ohne eine Vollziehungsanordnung er-
lassen, hätte ein Widerspruch eines Betroffenen 
aufschiebende Wirkung (vgl. § 79 ThürVwVfG i.V.m. § 
80 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Es könnte bis zum Abschluss des 
Widerspruchsverfahrens weiter Oberflächenwasser aus 
den Gewässern entnommen werden. Es ist aber im drin-
genden öffentlichen Interesse des Schutzes von Leben 
und Gesundheit (s.o.) unverzügliches Handeln der un-
teren Wasserbehörde ohne Aufschub geboten. 
Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs (vgl. § 36 Abs. 2 Ziffer 3 
ThürVwVfG) und tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Hinweise
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung 
stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können im 
Einzelfall mit einem Bußgeld bis zu 10.000 EUR geahn-
det werden (vgl. § 103 Abs. 2 WHG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Er-
furt, Umwelt- und Naturschutzamt, Stauffenbergallee 
18, 99085 Erfurt, schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen.

Der Widerspruch kann auch mittels De-Mail mit Absen-
derbestätigung im Sinne des § 5 Abs. 5 des De-Mail-
Gesetzes an die De-Mail-Adresse  stadtverwaltung@
erfurt.de-mail.de erhoben werden. Die Einlegung des 
Widerspruchs mittels einfacher E-Mail genügt hingegen 
nicht den Anforderungen an die Schriftform.

Lummitsch
Amtsleiter         

Einebnen wird auf drei Monate nach Ablauf der Ruhe-
frist festgelegt.

1. Die Ruhefrist der nachfolgenden Erd- und Urnenrei-
hengrabstätten auf dem Hauptfriedhof der Landes-
hauptstadt Erfurt läuft im Jahre 2019 aus:

 Erdreihengrabfelder 29C, 49D (Belegungs- 
zeitraum bis Dezember 1999)

 Urnenreihengrabfeld 45B (Belegungszeitraum  
bis Dezember 1999)

2. Die Ruhefrist, der Erd- und Urnenreihenstätten (Be-
legungszeitraum bis 1999) auf folgenden Ortsteil-
friedhöfen: 

  Erfurt-Gispersleben
  Erfurt -Hochheim
  Erfurt -Melchendorf
  Erfurt -Vieselbach
  Erfurt -Windischholzhausen

 läuft im Jahre 2019 aus.

3. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Nutzungsrech-
te von Erd- und Urnenwahlgräbern lt. § 15 Abs. 5 sowie 
§ 17 Abs. 3 der Friedhofssatzung der Landeshaupt-
stadt Erfurt nach der Nutzungsfrist erlöschen, wenn 
das Nutzungsrecht nicht bis zum Ablaufdatum für 
weitere Jahre verlängert wurde. 

4. Wenn die Ruhefrist bei Reihengrabstätten abgelau-
fen ist bzw. das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten 
nicht verlängert wurde, besteht nach § 28 Abs. 2 vor-
genannter Satzung eine dreimonatige Frist zur Ab-
räumung von Grabmalen, Pflanzen und sonstigen 
baulichen Anlagen.

Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber von der Lan-
deshauptstadt Erfurt eingeebnet. Grabmale und sons-
tige bauliche Anlagen gehen in den Besitz der Landes-
hauptstadt Erfurt über. Zur Aufbewahrung ist die 
Landeshauptstadt Erfurt nicht verpflichtet.

II. Wichtige Hinweise für Nutzungsberechtigte

1. Nutzungsberechtigte sind zur Herrichtung und Pfle-
ge der Grabstätten nach § 29 Abs. 3 der Friedhofssat-
zung verpflichtet.

 Vernachlässigte und verwilderte Grabstätten sind 
vom Nutzungsberechtigten unverzüglich in Ordnung 
zu bringen.

 Bleibt die Aufforderung drei Monate unbeachtet, hat 
die Landeshauptstadt Erfurt gemäß § 30 Abs. 1 und 2 
der Friedhofssatzung das Recht, die Grabstätten ab-
zuräumen, einzuebnen, einzusäen und Grabmale und 
sonstige bauliche Anlagen beseitigen zu lassen bzw. 
die Wahlgrabstätte auf Kosten des Nutzungsberech-
tigten in Ordnung bringen zu lassen oder das Nut-
zungsrecht entschädigungslos zu entziehen. 

2. Nutzungsberechtigte an Grabstätten haben nach § 27 
Abs. 1 und 2 der  Friedhofssatzung für die Standsicher-
heit von Grabmalen zu sorgen und sind nach § 27 Abs. 
3 der Friedhofssatzung für jeden Schaden haftbar.

3. Nutzungsberechtigte an Grabstätten haben nach § 
15 Abs. 10 der Friedhofssatzung die Änderung ihrer 
Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

 Im Falle der Unterlassung haftet die Landeshaupt-
stadt Erfurt nicht für daraus entstandenen Schaden.

4. Bei Grabstätten, über welche die Stadt Erfurt bei In-
krafttreten der neuen  Friedhofssatzung bereits ver-
fügt hat, richten sich die Nutzungszeiten nach den 
bisherigen Vorschriften (§ 33 Abs. 1 der Friedhofssat-
zung).

Andreas Bausewein
Oberbürgermeister          

(Fortsetzung von Seite 10)
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Älter werden in Erfurt – Neues für Senioren
Vorgestellt: Seniorenklub Weitergasse 

Vielfalt im Erfurter Zentrum

Schon durch seine Lage in der Erfurter Innenstadt spielt 
der Seniorenklub in der Weitergasse 25 eine zentrale 
Rolle bei den Seniorinnen und Senioren.
Bildungsangebote wie die Englischkurse immer mon-
tags, Bewegungsangebote wie Chi-Gong, Pilates und 
Seniorengymnastik montags bis mittwochs sowie Be-
gegnungsmöglichkeiten – hier Chorsingen, Rommé- und 
Skatrunden montags und mittwochs – bilden den Wo-
chenauftakt. Dienstags treffen sich ehemalige Optima-
ner zu einem gemeinsamen Frühstück und schwelgen 
dabei in Erinnerungen. 
Hinzu kommen Kreativangebote, deren fantasievolle 
Ergebnisse gut als Geschenke und Dekoration dienen.
Das besondere Highlight des Klubs ist der Tanztee an 
jedem Donnerstag ab 14 Uhr. Ob allein oder als Paar – 
Tanzen hält jung, fördert die Gesundheit und macht 
Spaß.
In Kooperation mit der Volkssolidarität wird jeden Mon-
tag bis Freitag eine Mittagsversorgung angeboten. Acht 
Menüs stehen täglich zur Auswahl und kosten zwischen 
4,25 und 5,25 Euro. Das gemeinsame Mittagessen bietet 
eine Tagesstruktur und ermöglicht Kommunikation in 
besonderem Maße. 
Oktoberfeste, Weinfest, Fasching, Oldie-Nachmittage 
und Weihnachtsfeiern: Geselligkeit wird zu jeder Jah-
reszeit groß geschrieben.
Bei Bedarf können helfende Gespräche ermöglicht und 
an kompetente Beratungsstellen weiter vermittelt wer-
den. Einmal jährlich gibt es Informationen aus einem 
Pflegeheim über aktuelle Gegebenheiten, die an Inter-
essierte weitergegeben werden.
Verschiedene Vereine und Verbände haben in den Räum-
lichkeiten eine Heimstatt gefunden. So treffen sich die 
Großen und Kleinen aus dem Großelterndienst hier re-
gelmäßig.

  www.erfurt.de/senioren        

Kurse zum Umgang mit Tablet oder 

Smartphone

Gemeinsam mit dem Landesfilmdienst Thüringen e. V. 
hat der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt die  Schu-
lungsreihe „Aktiv mit Medien“ ins Leben gerufen. 
In den vier städtischen Seniorenklubs werden jeweils 
drei Übungsstunden zum Umgang mit Smartphone oder 
Tablet angeboten, die wie Module aufeinander aufbau-
en. Ausreichend Medienmentoren helfen dabei, erste 
Schritte zu gehen: Anschalten, Anschauen, Tippen, 
Menü verstehen; erst theoretisch und dann praktisch. 
Die Kurse richten sich an Neulinge, Einsteiger und An-
fänger.
Dieses Angebot ist kostenfrei. Ein eigenes Smartphone 
oder Tablet sollte mitgebracht werden. Eine Anmeldung 
in dem jeweiligen Seniorenklub ist notwendig. Die An-
gemeldeten von der Warteliste werden von den Senio-
renklubleitern angerufen, sofern eine Telefonnummer 
hinterlegt wurde.
Die nächsten Schulungen finden statt im „Treff der Ge-
nerationen“ am Roten Berg (Tel. 655 – 6388) am Mitt-
woch, dem 16.10., 23.10. und 30.10.2019, jeweils 10 Uhr 
sowie im Seniorenklub Weitergasse (Tel. 562 6789) am 
Dienstag, dem 1.10., 8.10. und 15.10.2019, jeweils 9 Uhr.

Die richtige Nutzung eines Tablets kann in vielen 
Situationen hilfreich sein.
 Foto: goodluz - Fotolia         

Der KPR rät: Behalten Sie auf Ihrem 

Grundstück den Überblick!

Der Seniorenbeirat steht in engem Austausch mit dem 
Kriminalpräventiven Rat der Stadt (KPR), da Seniorinnen 
und Senioren häufig von Trickbetrug betroffen sind. Um 
Unsicherheiten zu verringern und potenzielle Opfer 
aufzuklären, informiert der KPR an dieser Stelle über 
Gefahren und wie man sich davor schützen kann. 

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für die meis-
ten Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der 
Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl 
oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach 
einen Einbruch auftreten können, sind für die Betroffe-
nen oft schlimmer als die materiellen Verluste. Deshalb 
gilt:
- Erschweren Sie unerwünschten Besuchern das Betre-

ten Ihres Grundstücks, z. B. durch Einfriedung. Schlie-
ßen Sie Ihre Gartentür, Hof- und Garagentor auch in 
Ihrer Anwesenheit ab!

- Erhellen Sie einbruchsgefährdete Bereiche, Zugangs- 
und Zufahrtswege mit einer Außenbeleuchtung, denn 
Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend. Die Beleuch-
tung am besten durch automatische Bewegungsmel-
der steuern lassen, außerdem können mehrere wei-
tere Schalter im Haus vorgesehen werden, 
beispielsweise in Ihren Fluren oder im Schlafbereich.

- Vermeiden Sie Aufstiegshilfen wie Mülltonnen, Gar-
tenmöbel oder ähnliches.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Ein-
brecher finden jedes Versteck!

- Informieren Sie die Polizei, sobald Sie feststellen, dass 
jemand sich Zugang zu Ihrem Grund und Boden oder 
Ihrer Wohnung verschafft hat. 

- Sorgen Sie für eine gute mechanische Sicherung an 
Ihren Türen und Fenstern, damit Einbrecher gar nicht 
erst ins Haus oder in Ihre Wohnung kommen. Lassen 
Sie einbruchshemmende Fenster und Türen einbauen. 
Achten Sie dabei darauf, dass Türblätter, Zargen, Tür-
bänder, Türschlösser, Beschläge, Schließbleche und 
Zusatzsicherungen sinnvoll auf einander abstimmen 
werden. Als Schloss sollten Sie ein einbruchhemmen-
des Einsteckschloss und einen Schließzylinder mit 
Bohrschutz einbauen. 

Bitte denken Sie bei Mietwohnungen oder Miethäusern 
daran, diese Nachrüstungen an Türen und Fenstern, erst 
mit Ihrem Vermieter abzusprechen, da dies einen Ein-
griff in das Eigentum darstellt.

   www.erfurt.de/kpr        

Betreuungs- und Begleitdienst: Mit Sicherheit durch den Alltag
Während viele Senioren ihren Alltag selbstständig or-
ganisieren und bewältigen können, benötigen andere 
Hilfe im Alltag. Insbesondere ältere und hochaltrige 
Senioren sind oft unsicher, wenn sie allein Arztbesuche 
oder Besorgungen zu erledigen haben. Eine Vertrauens-
person, die Sicherheit bei Alltagsgängen bietet und eine 
entspannte Terminerledigung begleitet, kann auch für 
pflegende Familienangehörige große Erleichterung 
bringen. 
Die Seniorbetreuerinnen und -betreuer des Betreuungs- 
und Begleitdienstes beim Schutzbund der Senioren und 
Vorruheständler gehen die Wege gemeinsam mit den 
Senioren, sind Stütze, einfühlsame Gesprächspartner 
und ermöglichen soziale Teilhabe. Sie sind zeitlich fle-
xibel und je nach den individuellen Bedürfnisse der 
Senioren vor Ort. Es werden unnötige Wechsel vermie-
den, denn die Senioren sollen sich umsorgt fühlen und 
Vertrauen zu den Begleitpersonen entwickeln können.

Beispiele für Leistungen des Betreuungs- und Begleit-
dienstes sind die Begleitung beim Einkauf, zum Arzt, 
zum Friedhof und in die Kirche, Begleitung zu Behörden, 
zum Friseur, zu Therapie und Fußpflege oder auch ge-
meinsame Freizeitgestaltung durch Betätigungen zu-
hause oder auch außer Haus. Dabei werden die öffent-
lichen Verkehrsmittel gemeinsam genutzt, um auch 
diese Alltagsfähigkeiten zu erhalten.
In einem persönlichen Vorgespräch werden die Interes-
sen und gewünschten Aktivitäten gemeinsam bespro-
chen und ein individuell zugeschnittenes Angebot gern 
auch für russischsprachige Seniorinnen und Senioren 
unterbreitet.

Für Informationen steht Frau Lappe immer Dienstag 
und Donnerstag von 9:00 bis 13:00 Uhr unter Tel. 0361 
55064160 oder   betreuung@seniorenschutzbund.org 

zur Verfügung.   
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Schulfrust  
stoppen!
Nachhilfekurse der Volkshochschule
Wenn in der Schule Unterstützung gefragt ist, kann die 
Volkshochschule Erfurt helfen. Die Schülerakademie der 
Volkshochschule bietet Nachhilfekurse von der Grund-
schule bis Klasse 12 an. Das Spektrum umfasst die Fächer 
Mathematik, Deutsch, Englisch, Chemie, Biologie und 
Physik. Kurse zu weiteren Unterrichtsfächern können 
in individueller Absprache eingerichtet werden.

Die Nachhilfe erfolgt in Kleingruppen bis zu maximal 
fünf Schülern gleicher Altersgruppen. Die Rahmen- 
bedingungen werden in der Regel individuell mit den 
Schülerinnen und Schülern sowie dem Dozenten abge-
stimmt.

Neben der Nachhilfe besteht in den Winter- und Oster-
ferien auch die Möglichkeit der Teilnahme an Kursen 
zur Vorbereitung auf die Prüfungen der 10. und 12. 
Klassen.

Nähere Informationen sowie ein Termin zur umfassen-
den Beratung können telefonisch unter der Rufnummer: 
0361 655-2965, per E-Mail oder vor Ort in der Geschäfts-
stelle, Schottenstraße 7, erfragt werden.

  volkshochschule@erfurt.de 

Ein Stadtbaumpapst in Erfurt
Zwei Experten zu Gast im Rathaus

Ginkgo – eine zukunftsträchtige Baumart         

Stadtbäume sind lebensnotwendig, machen die Stadt 
lebenswert, spenden Schatten, produzieren Sauerstoff, 
binden Staub und sorgen für Kühlung. Sie sind aller-
dings auch stark gefährdet und haben es nicht leicht an 
ihren Standorten. 

Am 9. Oktober gibt es ab 17 Uhr Vorträge im Rathaus-
festsaal. Der Baumexperte Prof. Dr. Wolfgang Borchardt 
(FH Erfurt) beginnt mit dem Thema „Heißes Pflaster für 
Stadtbäume – Besser verstehen, besser beistehen“. Er 
geht auf die schwierigen Verhältnisse für Bäume in der 
Stadt ein und erläutert, wie jeder Einzelne Bäumen hel-
fen kann. Mit Prof. Dr. Andreas Roloff (TU Dresden) 
kommt zudem ein wahrer Stadtbaumpapst nach Erfurt. 
Unter dem Titel „Neue Baumarten für Erfurt“ wird er 
zeigen, warum es einheimische Bäume schwer haben 
und man neue trockenstress-angepasste Arten benö-
tigt. 

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts „SiKEF 
– Stadtbäume im Klimawandel“ statt, das vom Bundes-
umweltministerium gefördert wird. Das Umwelt- und 
Naturschutzamt untersucht darin, welche Baumarten 
für Erfurt künftig geeignet sind und anhand dreier Mus-
terquartiere, welche Begrünungsmaßnahmen zur best-
möglichen Abkühlung beitragen können.

Aktuelle Kurse der Volkshochschule
Orientierung am Sternenhimmel

Was versteht man unter der Himmelskugel, der Ekliptik 
und dem Tierkreis? 
Wie kann man am Abendhimmel die Sternbilder, die 
Andromeda und vieles andere mehr finden?
Kursnr.:  Q11502
Beginn: 22.10. und 29.10.2019, jeweils 19:00 bis 20:30 
Uhr
Gebühr: 16,00 EUR, erm. 12,80 EUR
Dozentin: Dr. Johanna Moldenhauer

Wozu Philosophie? – Eine Einführung

Wie ist Philosophie entstanden? Was ist ihr Verhältnis 
zu den Wissenschaften? Wie sieht die Landschaft der 
Disziplin der Philosophie heute aus und was sind die 
drängendsten Fragen? Welche Beziehung hat die Philo-
sophie zum Alltag und der Gesellschaft?
Kursnr.:  Q10824
Beginn: immer montags, 21.10. bis 11.11.2019,   
  jeweils 19:00 bis 20:30 Uhr
Gebühr: 32,00 EUR, erm. 25,60 EUR
Dozent: Danny Krämer

Die eigenen vier Wände: Immobilien planen, bauen, 

kaufen und finanzieren

Nicht nur beim Hausbau, sondern auch beim Kauf einer 
Immobilie und der Finanzierung gibt es vieles zu beach-
ten und abzuwägen. Die Veranstaltungen sollen Unter-
stützung geben, die erforderlichen Schritte ausreichend 
vorzubereiten, Gefahrenquellen rechtzeitig zu erkennen 
und zu vermeiden. Wichtige Tipps und nützliche Check-
listen runden den Kurs ab.

Kursnr.:  Q11606
Beginn: immer mittwochs, 23.10. bis 06.11.2019,   
  jeweils 17:00 bis 19:15 Uhr
Gebühr: 48,00 EUR, erm. 38,40 EUR
Dozentin: Waltraud Hermann

Portrait: ein Mal- und Zeichenkurs

Lernen Sie in diesem Kurs unter fachkundiger Anleitung 
die Schönheit und Individualität der Porträtdarstellung 
in ihrer unendlichen Vielfalt kennen. In diesem Kurs 
wird sich mit der Verwendung unterschiedlichster gra-
phischer  Mittel dem Thema Portrait genähert. Dabei 
wird mit Bleistift, Kohle, Tusche, Acryl oder Aquarell 
gearbeitet. Die Freude am Malen und Zeichnen steht 
dabei immer im Vordergrund. 
Kursnr.:  Q20573
Beginn: Samstag, 16.11.2019, 10:00 bis 16:00 Uhr
Gebühr: 50,00 EUR, erm. 42,00 EUR
Dozentin: Julia Kneise

Tastschreiben:

das 10-Finger-Schreiben endlich im Griff

Mit viel Spaß lernen Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren 
in kürzester Zeit das 10-Finger-Schreiben. Die Vorteile 
machen sich bereits beim Schreiben der Hausaufgaben, 
spätestens aber im Berufsleben bemerkbar. Das schnel-
le Schreiben mit Blick auf den Bildschirm wirkt arbeits-
erleichternd und fördert die Konzentration. Da eine 
spätere Umgewöhnung oft schwer fällt, ist es für Kinder 
besonders wichtig, das Schreiben auf der Tastatur rich-
tig zu beherrschen.
Kursnr.:  Q89009
Beginn: immer donnerstags,  
  24.10.2019 bis 16.01.2020,  
  jeweils 17:00 bis 18:30 Uhr
Gebühr 64,00 EUR
Dozent Klaus-Dieter Garn

Japanisch lernen

Kursnr.:  Q41005
Beginn: immer mittwochs, 
  09.10.2019 bis 29.01.2020,   
  jeweils 18:40 bis 20:10 Uhr
Gebühr: 120,00 EUR, erm. 96,00 EUR
Dozent: Ryota Kichisei

Informationen sind unter   www.erfurt.de/vhs und 
unter der Rufnummer 0361 655-2950 erhältlich. Eine 
Anmeldung ist unter   volkshochschule@erfurt.de 
oder persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshoch-
schule, Schottenstraße 7, möglich. 
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Installationen, Videos und Fotografien in der Galerie Waidspeicher
Zwei Ausstellungen – Zwei Künstlerinnen  – Zwei Wunderkammern

Abbildung: Antje Seeger, Interaktiver Brunnen

Halbzeit beim Erfurter Oktoberfest
auf dem Domplatz

Autoscooter: Auch in diesem Jahr eine der beliebten 
Attraktionen

Seit gut einer Woche ist das Erfurter Oktoberfest – eines 
der größten Thüringer Volksfeste – nun schon geöffnet. 
Noch bis zum 13. Oktober 2019 besteht die Gelegenheit, 
sich an den zahlreichen Vergnügungsmöglichkeiten zu 
erfreuen. 
Dabei ist es jedem freigestellt, ob er seine Zeit lieber 
bei guter Unterhaltung, deftigem Essen, einem Okto-
berfestbier der Paulaner Brauerei oder anderen Geträn-
ken im Festzelt verbringen möchte oder lieber an den 
Schaustellerbetrieben und zahlreichen Imbiss- und 
Getränkeständen ein paar gemütliche Stunden verleben 
will. Rund 50 Schaustellergeschäfte, darunter das Rie-
senrad „Bellevue“, das Hochfahrgeschäft der Superlati-
ve „The Beast“ sowie die Familienachterbahn „Alpen 
Coaster“, sorgen außerdem für Abwechslung.
Mittwochs ist Familientag mit deutlich reduzierten 
Preisen.

Das Erfurter Oktoberfest hat täglich von 14 bis 22 Uhr; 
freitags, samstags bis 23 Uhr; samstags, sonntags be-
reits ab 11 Uhr geöffnet.

  www.erfurt.de/ef117278 

Förderung kultureller Vorhaben:
12. Kunst und Kulturwoche

Ferienangebote bietet das Jugendhaus Drosselberg 
 Foto: Syda Productions - Fotolia

Bei der Kunst- und Kulturwoche im Jugendhaus Dros-
selberg handelt es sich um ein umfeldnahes Angebot 
zur Vermittlung und Erprobung künstlerischer, dar-
stellender und handwerklicher Techniken für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Seit mittlerweile zwölf 
Jahren findet die „Kukowo“ traditionell in den Herbst-
ferien vom 7. bis zum 10. Oktober statt. In den ver-
gangenen Jahren hat sich die Projektwoche als fester 
Bestandteil im Veranstaltungskalender des Erfurter 
Südostens etabliert. In zahlreichen Workshops wie 
Theater, Handarbeitstechniken, Graffiti, Malerei, kre-
atives Gestalten, Musikwerkstatt, Holzbearbeitung 
oder Kochen wird sich stark an den an den Interessen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientiert. Dies 
gelingt mit vielen Mitstreitern vom Perspektiv e. V., 
den Jugendhäusern Maxi und Wiesenhügel, Street-
workerteams aus Süd und Mitte oder auch mit Radio 
Frei,  welches inhaltlich unterstützt. 
Zur Abschlussveranstaltung am 10. Oktober, ab 15 Uhr 
im Jugendhaus Wiesenhügel, gibt es die Möglichkeit, 
die Ergebnisse der erlebnisreichen Woche anzuschauen.  
 

Die Natur im Fokus
Fotowettbewerb mit Tradition

Gesucht werden Sommermotive 
 Foto: Naturkundemuseum Erfurt

„Von der Sonne verwöhnt – Die Natur im Sommer“ lau-
tet das diesjährige Thema des inzwischen 24. Natur-
Fotowettbewerbs des Naturkundemuseums und der 
Thüringer Allgemeinen. Einer schönen Tradition fol-
gend, treffen ab Herbst jedes Jahr zahlreiche Fotogra-
fien von naturinteressierten Hobbyfotografen im Na-
turkundemuseum ein.
Anfang Dezember tagt die Jury und wählt aus den Ein-
sendungen die zehn gelungensten aus. Davon werden 
die ersten drei Plätze gekürt. Die weiteren sieben erhal-
ten eine Anerkennung. 
Wer Interesse und geeignete Aufnahmen von sonnen-
verwöhnter Natur parat hat, kann sich am Wettbewerb 
beteiligen. Es können zwei Fotoausdrucke im Format 
20x30 cm eingereicht werden.  Wichtig sind Angaben 
wie Titel der Bilder, Name und Anschrift (Telefon oder 
E-Mail zusätzlich) des Fotografen. 
Einsendeschluss ist am 3. Dezember. Die Fotografien 
können an der Museumskasse abgegeben oder per Post 
an das Naturkundemuseum Erfurt, Große Arche 14, 
99084 Erfurt unter Stichwort „Fotowettbewerb“ gesen-
det werden.      

Am heutigen Samstag, dem 5. Oktober, 19 Uhr, werden 
in der Galerie Waidspeicher die Ausstellungen „Antje 
Seeger. Knoten gegenüber Kanten. Wunderkammer mit 
Videos, digitalen Grafiken und Fotografien“ und „Anett 
Frontzek. Plötzlich da – das Fremde im Vertrauten. Cut-
outs und Installation“ eröffnet.
Antje Seeger (*1982) arbeitet konzeptuell und recher-
chebasiert mit verschiedenen Medien wie Video, Foto-
grafie, Installation, Objekt und Text. 
Sie setzt sich mit den Wechselwirkungen zwischen der 
materiellen und der mentalen Welt sowie gesellschaft-
lichen Wertvorstellungen und alltäglichen Handlungs-
konventionen auseinander, nimmt eine kritische Hal-
tung zu Vorgängen und Strukturen im Alltag ein. Sie 
untersucht u.a. die gesellschaftliche Rolle von Kunst, 
Kunstwerk und Künstlerschaft. In der Ausstellung zeigt 
sie vor allem Netzwerkgrafiken, die Abhängigkeiten im 
Kunstbetrieb aufzeigen. Mit der fotografischen Serie 
„Titled (Roses)“ stellt sie die Frage nach der Demokratie 
auf dem Kunstmarkt und präsentiert mit „Namedrop-
ping“ eine Dokumentation einer eigenen Intervention 
gegen den marketingstrategischen Umgang mit Künst-
lernamen.
Anett Frontzek (*1965) arbeitet an der Schnittstelle zwi-
schen Kunst und Wissenschaft. Sie präsentiert die Ins-

tallation „Ein dunkler Reisender auf den Tiefen der 
Nacht“. Die „Tiefe der Nacht“ wird in der Ausstellung 
zur konkreten Erfahrung, wenn aus der Dunkelheit des 
Raumes eigenartige biomorphe Formen aufscheinen. 
Es sind Darstellungen von im Meer lebenden Einzellern. 
Die Mikroorganismen hat die Künstlerin in Vergröße-
rung aus fluoreszierender Folie geschnitten. Mit der 
Installation nimmt Anett Frontzek inhaltlich Bezug auf 
einen ökologischen Aspekt der globalisierten Handels-
ströme – das Reisen von eben diesen Kleinstlebewesen. 

Im Ballastwasser großer Containerschiffe gehen sie auf 
eine unfreiwillige Reise um die Welt. Am Ende werden 
die hochspezialisierten Organisationsformen des Le-
bens in ein fremdes marines Ökosystem gespült, wo sie 
vergehen, heimisch werden oder als Invasoren ganze 
Lebensräume verändern.
Die Ausstellung wurde durch die Sparkasse Mittelthü-
ringen gefördert.

  www.erfurt.de/km133568

  www.erfurt.de/km133569 
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Erfurt besonders beliebt bei österreichischen Gästen
Landeshauptstadt präsentierte sich in Wien

Die Anlässe, um nach Erfurt zu reisen, sind vielfältig. 
Ein Teil der Gäste besucht die Landeshauptstadt Thü-
ringens aus beruflichen Gründen, wiederum andere 
lernen die Schönheit der Stadt und ihre Besonderheiten 
im Rahmen einer Individual- oder Pauschalreise kennen. 
Neben deutschen Touristen ist Erfurt auch bei den in-
ternationalen Gästen sehr beliebt. Besonders die Öster-
reicher hegen eine Affinität für historische Städte mit 
facettenreichem Kulturangebot und besuchen daher 
gerne Erfurt und genießen das Flair der Stadt. 
Die schnelle ICE-Anbindung von Wien nach Erfurt mit 
etwa 6 Stunden Fahrzeit ist ein weiteres Argument, das 
eine Reise in die Landeshauptstadt Thüringens für die 
österreichischen Gäste so attraktiv macht. Pro Jahr zäh-
len die Hotels und Pensionen knapp 3.600 Touristen aus 
dem Nachbarland, die im Schnitt für zwei Nächte hier 
übernachten. Österreich belegt somit im Jahr 2018 hin-
ter der Schweiz und Polen den dritten Platz im Ranking 
der internationalen Übernachtungen. Das Potenzial, das 
der österreichische Markt einen wichtigen Auslands-
markt im deutschsprachigen Raum darstellt, hatte die 
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG) früh 
erkannt und warb seit Anbeginn der Geschäftstätigkeit 
auf den dortigen Messen für Erfurt und seine Sehens-
würdigkeiten. 
Um auch in Zukunft Touristen aus Österreich zu gewin-
nen, nahm die ETMG Ende September an der „Österreich 
Roadshow 2019“ in Wien und Linz teil, die von der Deut-
schen Zentrale für Tourismus (DZT) organisiert wurde. 

Mittels spannender Vorträge und Geschichten sowie 
druckfrischer Broschüren wurde den teilnehmenden 
Reiseveranstaltern und Journalisten Erfurt als attrakti-
ves Reiseziel präsentiert. Zusätzlich zu der Roadshow 
machte die ETMG in den vergangenen Jahren bereits 
gute Erfahrungen mit der Teilnahme an Messen in Wien. 
Neu ist die Präsentation in Linz, von der sich die ETMG 

erhofft, dass neue Reiseveranstalter gewonnen und 
begeistert werden können. In Kooperation mit der DZT 
sowie der Thüringer Tourismus Gesellschaft sind neben 
City-Light-Postern, die im Sommer 2019 in drei österrei-
chischen Innenstädten erleuchteten, auch zukünftig 
Aktionen, wie Kurzfilmproduktionen, Bloggerreisen 
und Kampagnen geplant. 

Das Holz verfügt über eine außergewöhnliche Eigenschaft
„Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit“ (60) erklärt den invasiven Essig-Baum

Im Ortsteil Vieselbach befindet in Bahnhofsnähe ein großer Essigbaum-Bestand Früchte werden zur Limonadenproduktion genutzt Foto: manfredrichter.pixabay

Der auch als Hirschkolben-Sumach bezeichnete Essig-
Baum (Rhus typhina) wird seit 1602 in Europa als Zier-
gehölz kultiviert, ursprünglich stammt er aus den öst-
lichen Staaten der USA und Kanadas. Wirtschaftlich 
werden die Blätter des Strauchs bzw. Kleinbaums zur 
Herstellung von Gerbstoffen, die Früchte zur Essig- und 
Limonadenproduktion genutzt. Das Holz findet Ver-
wendung in der Tischlerei und verfügt über eine außer-
gewöhnliche Eigenschaft: Es leuchtet stark unter UV-
Licht (Fluoreszenz). Mitunter werden die Sträucher auch 
als Bienentracht angepflanzt, aufgrund ihrer geringen 
Wuchshöhe, der auffälligen gelb-roten Herbstfärbung 
und der dekorativen Fruchtstände aber vor allem als 
Zierpflanze kultiviert. Die Art kommt gut mit Kälte, 

Trockenheit oder Luftverschmutzung zurecht und stellt 
nur geringe Ansprüche an das Bodensubstrat, lediglich 
Beschattung und nasse, saure Böden toleriert sie nicht. 
Diese Eigenschaften machen Essig-Bäume zu robusten 
und viel gepflanzten Gehölzen auf öffentlichen Grün-
flächen in der Stadt. An geeigneten Standorten bilden 
sie durch zahlreiche Wurzelausläufer jedoch schnell 
dichte Dominanzbestände, die zur Verdunkelung der 
darunter liegenden Krautschicht führen und sich damit 
negativ auf heimische Ökosysteme auswirken können. 
Aus diesem Grund dürfen in der benachbarten Schweiz 
Essig-Bäume nicht mehr in Verkehr gebracht oder ge-
pflanzt werden. In Deutschland unterliegt die Art noch 
keinen Beschränkungen, da sie hier bislang nur in soge-

nannten Sekundärlebensräumen (z. B. Brachen, Depo-
nien, aufgelassene Gärten) vorkommt. Auch im Erfurter 
Stadtgebiet kann man verwilderte Essig-Bäume auf 
solchen Standorten finden. Umso wichtiger sind vor-
beugende Maßnahmen, um ihre weitere Ausbreitung 
nicht ungewollt zu fördern: Keine Anpflanzungen in der 
freien Landschaft vornehmen sowie gerodete Wurzeln 
und ausgerissene Pflanzenteile verbrennen oder im 
Restmüll entsorgen. 

Regelmäßig informiert das Umwelt- und Naturschutz-
amt  der Landeshauptstadt über invasive Pflanzenarten 
im Stadtgebiet Erfurts. Informationen gibt es unter der 
Rufnummer 0361 655-2558.          
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Bauarbeiten in der Windthorststraße
Wegen Erneuerung der Gleisanlagen in der Windthorst-
straße/Friedrich-Ebert-Straße kommt es zwischen 
Hauptbahnhof und Stadion Ost zu Einschränkungen im 
Stadtbahnverkehr.  
Im Zuge der Baumaßnahme erfolgt der barrierefreie 
Ausbau der Haltestellen Tschaikowskistraße (stadtein-
wärts) und Stadion Ost sowie die Erneuerung des Gleis-
bogens zwischen Pachelbelstraße und Haltestelle Sta-
dion Ost. 
Desgleichen wird der Knotenpunkt Windthorststraße/
Häßlerstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Tschaikowskistra-
ße für den Kfz-Verkehr voll gesperrt, eine Durchfahrt 
von der Arnstädter Straße zur Clara-Zetkin-Straße wird 
somit nicht möglich sein. Autofahrern in Richtung 
Stadtzentrum wird nochmals nachdrücklich die bereits 
bestehende Umleitungsführung über Arndtstraße, 
Werner-Seelenbinder-Straße, Am Schwemmbach und 
Clara-Zetkin-Straße nahegelegt.
Aktuell laufen Vorbereitungsarbeiten. Aufgrund dessen 
kommt es ab sofort zu Sperrungen auf der Friedrich-
Ebert-Straße zwischen Häßlerstraße und Richard-Wag-
ner-Straße sowie zwischen Pachelbelstraße und Halte-
stelle Stadion Ost.
Die Arbeiten erfolgen im Zwei-Schicht-System, auch am 

Sonntag, dem 13. Oktober. Leider ist eine Lärmentwick-
lung nicht immer auszuschließen.
Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu 
halten, wurde der Hauptanteil der Arbeiten in die 
Herbstferien verlegt. Fahrgäste, Autofahrer und Anwoh-
ner werden um Verständnis gebeten.
Im Zeitraum vom 7. Oktober, 02:00 Uhr, bis 19. Oktober, 
02:00 Uhr, verkehren die Stadtbahn-Linien 3 und 4 ver-
ändert wie folgt:
- Stadtbahn-Linie 3: Europaplatz – Hauptbahnhof und 

Urbicher Kreuz – Stadion Ost
- Stadtbahn-Linie 4: Bindersleben/Hauptfriedhof – 

Hauptbahnhof und Wiesenhügel – Stadion Ost
Die Stadtbahn-Linie 5 verkehrt zwischen Zoopark und 
Brühler Garten/Lutherstraße und bedient die Haltestel-
le Hauptbahnhof nicht.
Für die Stadtbahn-Linien 3 und 4 wird Schienenersatz-
verkehr eingerichtet. Die Busse fahren zwischen Haupt-
bahnhof und Sozialversicherungszentrum und bedie-
nen die Ersatzhaltestelle Am Schwemmbach, die 
Haltestelle Rembrandtstraße und die Ersatzhaltestelle 
Holbeinstraße. Die Haltestellen Stadion Ost (stadtein-
wärts), Tschaikowskistraße und Robert-Koch-Straße 
werden während der Stadtbahnsperrung nicht bedient. 

Die Fahrzeiten für die Stadtbahnen und den Schienen-
ersatzverkehr können im Internet unter 

  www.evag-erfurt.de, über die EVAG-App „Erfurt mo-
bil“, über das Service-Telefon 0361 19449 oder im EVAG-
Mobilitätszentrum am Anger eingesehen werden. 

Baubeginn in der Warschauer Straße verschiebt sich
Rechtzeitig zur Bundesgartenschau 2021 soll der Erfur-
ter Norden in neuem Glanz erstrahlen. Dazu gehören 
nicht nur neue Grünflächen, Sport- und Spielplätze in 
der Geraaue. Auch drei in die Jahre gekommene Brücken 
sollen zeitgemäßen Ersatzneubauten weichen. Wäh-
rend in der Riethstraße und der Straße der Nationen 
planmäßig noch 2020 die neuen Brücken freigegeben 
werden können, rückt der Fertigstellungstermin der 
Gerabrücke in der Warschauer Straße nach hinten.

„Wir müssen den Kurs korrigieren“, erklärt Alexander 
Reintjes, Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes. „Aktu-
ell können wir nur noch mit einer Fertigstellung der 
Brücke Ende 2021 rechnen.“ Die Gründe liegen in der 
Komplexität des neuen Bauwerkes und den damit ver-
bundenen Planungsprozessen. Die besondere Heraus-
forderung liegt in der Konstruktion der neuen Brücke. 
Trotz zukünftig höherer Lasten infolge größerer Stra-
ßenbahnzüge darf der Überbau der Brücke nicht dicker 
werden oder nicht höher herausragen als heute. Eine 
Anpassung der gesamten Gleistrasse würde die Kosten 
für dieses Projekt sprengen. Der Brückenüberbau darf 
aber auch nicht nach unten in das Abflussprofil der Gera 
hineinragen, um bei Hochwasser nicht zum Abflusshin-
dernis zu werden. Die bisher sehr schlanke Schienenbe-
festigung auf der Brücke ist für die neuen Lasten nicht 
wiederverwendbar. Neue Sonderlösungen brauchen 
gesonderte Zulassungen und adaptierbare Lösungen 
müssen mit der Brückenkonstruktion kompatibel sein. 
Erst wenn sich jedes Detail konfliktfrei, zulässig und 
geprüft in die gesuchte Konstruktion einfügt, ist die 
Arbeit der Planungsingenieure, der technischen Auf-
sichtsbehörden und der Evag als Betriebsgesellschaft 
für die Straßenbahn getan. Parallel dazu müssen große 
Trassen für Telekommunikation und Stromversorgung 

die Ufer der Gera queren. Waren die Kabel bislang ir-
gendwo an, in oder neben der Brücke versteckt, brau-
chen diese zum Teil eigene Trassen, da nur noch für die 
Stromversorgung Platz in der neuen Brücke bleibt. Jede 
skizzierte Variante muss durchgeplant und erörtert 
werden und viele davon wurden auch wieder verworfen. 
Insgesamt bleibt der Planungsumfang immens. Neben 
der neuen Brücke und den Leitungstrassen selbst müs-
sen auch die möglichen Behelfsbrücken, der Radweg 
und die Verkehrsführung organisiert werden. Dafür 
gelten die gleichen technischen Anforderungen und 
natürlich müssen alle Maßnahmen umweltrechtlich 
verträglich und genehmigungsfähig sein. Die gesamte 
Verkehrssituation im Erfurter Norden ist zu betrachten, 
denn in der Riethstraße, der Straße der Nationen und 
auch in den einzelnen Parkabschnitten wird derzeit 
gebaut. 

Auch wenn die Geraaue nicht zu den Ausstellungsflä-
chen der Buga 2021 und die Warschauer Straße nicht zu 
den Hauptrouten der Buga-Besucher gehören wird: „Ins-
besondere den Gera-Radweg hätten wir gerne fertig 
präsentiert“, bedauert Reintjes. Er wird zukünftig am 
Westufer der Gera unter der neuen Brücke hindurchge-
führt. „Der Radweg wird ja nicht für die Buga gebaut, 
die Erfurter sollen endlich eine komfortable Verbindung 
nutzen können und dabei ihren neuen Norden ‚erradeln‘. 
Aber es wäre der passende Rahmen und Zeitpunkt ge-
wesen, dieses Projekt zu vollenden. Dies wird bedauer-
licherweise nicht gelingen, die Terminverschiebung 
bleibt aber die einzige Änderung.“

Für die Dauer der Bauzeit befährt die Straßenbahn eine 
Behelfsbrücke. In Abhängigkeit des tatsächlichen Be-
ginns der Brückenerneuerung wird über die Behelfsbrü-

cke für den Individualverkehr entschieden. Für die Fuß-
gänger gibt es immer eine Verbindung über die 
Behelfsbrücke der Straßenbahn.
Dass jetzt beide Gerabrücken parallel erneuert werden, 
ist dem engen Zeitfenster bis zur Buga und den hierfür 
bereitgestellten Fördermitteln geschuldet. „Den Gera-
radweg hätten wir ohne Buga nicht in dieser kurzen Zeit 
realisieren können. Das müssen wir nutzen, auch wenn 
wir dabei von den Anwohnern viel Geduld und Verständ-
nis abverlangen und uns leider nicht alle Termine gelin-
gen. Wir bauen, um diesen Radweg viele Jahrzehnte zu 
nutzen. Wir schaffen jetzt die Voraussetzungen, um 
parallel dazu einen weiteren Radweg anlegen zu kön-
nen. Wir bauen für unsere Zukunft. Da bleibt die Ter-
minverschiebung hoffentlich nicht lange in Erinne-
rung.“ 


